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Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über die Regierungsvorlage (490 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Bekämpfung 
ansteckender Krankheiten der Bienen (Bie-

nenseuchengesetz) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll gegen 
die· Verbreitung der Varroatose, einer in den letz­
ten Jahren verstärkt unter den heimischen Bienen­
völkern auftretenden Bienenkrankheit, mit behörd­
lich angeordneten Bekämpfungsmaßnahmen vorge­
gangen werden. 

Diese Erkrankung der Bienen fühn zum Zusam­
menbruch vieler Bienenvölker, wodurch vor allem 
die Befruchtung der Obstbäume. und anderer Nutz­
pflanzen nicht mehr gewährleistet ist. Darüber hin­
aus erleiden die Imker durch den Ausfall der 
Honigproduktion nicht unbeträchtliche Verluste. 

Es ist daher geboten, die Verordnung über 
ansteckende Bienenkrankheiten aus dem Jahre 
1937 durch ein modernes Gesetz, das eine gesetzli­
che Anzeigepflicht der Bienenseuchen, eine Anord­
nung behördlicher Bekämpfungsmaßnahmen, eine 
Verpflichtung des Bienenhalters zur Durchführung 
der behördlich angeordneten Maßnahmen sowie 
ein Verbot der Einfuhr von Bienen normien, zu 
ersetzen. 

Der Gesundheitsausschuß hat die erwähnte 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 18. Mai 

Dkfm. Ilona Graenitz 

Berichterstatter 

1988 in Verhandlung ,genommen. In der Debatte 
ergriffen außer dem Berichterstatter die Abgeord­
neten S c h u S t e r, Helmuth S t 0 c ke r, 
S in 0 ll e, Mag. Hau p t sowie der Bundesmini­
ster für Gesundheit und öffentlicher Dienst Dr. 
Lös c h n a k das Won. 

Von den Abgeordneten Dr. Zer n a t t 0 und 
Hoc h mai r wurde ein gemeinsamer' Abände­
rungsantfag betreffend § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 1 
Bienenseuchengesetz gestellt. Weiters wurde von 
den Abg~ordneten Mag. Hau p t und Pro b st 
ein weiterer Abänderungsantrag gestellt. 

Bei d1 Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage untfr Berücksichtigung des oben erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Dr. Zer­
n a t t 0 ~nd Hoc h mai r teils einstimmig, teils 
mit Stimmenmehrheit angenommen. Der Antrag 
der Abg~ordneten Mag. Hau p t und Pro b s t 
fand . nicl~t die Mehrheit des Ausschusses. 

Als . ~rgebniS seiner Beratungen stellt der 
Gesundhfitsausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an ge s chI 0 s sen e n 
G e set ~ e n t w u r f . die verfassungsmäßige 
Zustimmung eneilen .. 

Wien, 1988 05 18 

Dr. Zematto 

Obmann 
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2 588 der Beilagen 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxxx über die 
Bekämpfung ansteckender Krankheiten der 

Bienen (Bienenseuchengesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Dieses Bundesgesetz gilt für folgende anstek-
kende Krankheiten der Bienen: 

1. die ansteckenden Brutkrankheiten; 
2. die Acariose; 
3. die Nosematose bei seuchenhaftem Auftreten; 
4. die Varroatose bei seuchenhaftem Auftr~ten. 

§ 2. Im. Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 

1. "Bienenvolk" die Gesamtheit der in einer Bie­
nenwohnung (Beute) lebenden Bienen mit 
ihrer Brut und ihren Waben; " 

2. "Bienenstand" die Gesamtheit aller einzelnen 
oder in Gruppen gehaltenen Bienenvölker an 
einem bestimmten Standort; 

3. "Besitzer", wer über ein betroffenes Bienen­
volk verfügungsberechtigt ist; 

4. "seuchenartiges Auftreten" das drohende 
oder erfolgte Absterben von mindestens 
30 vH der Völker eines Bienenstandes; 

5. "Behörde" die Bezirksverwaltungsbehörde, 
soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt. 

§ 3. (1) Anzuzeigen ist: 

1. jede der in § 1 genannten Krankheiten; 
2. jeder Verdacht auf derartige Krankheiten; 
3. jedes drohende oder erfolgte Absterben von 

mindestens 30 vH der Völker eines Bienen­
standes. 

(2) Die Anzeige ist unverzüglich bei der Behörde 
zu erstatten. Die Anzeige kann schriftlich, münd­
lich, fernmündlich oder fernschriftlich erfolgen. 

(3) Zur Anzeige verpflichtet sind: 

1. der Besitzer des betroffenen Bienenvolkes; 
2. jede Person, die mit der Betreuung des Bie­

nenvolkes befaßt ist; 
3. der zugezogene Tierarzt oder Sachverstän­

dige; 
4. alle Personen~ die auf Grund ihrer Ausbildung 

befähigt sind, die Bienenkrankheiten zu 

erkennen, und vom Verdacht Kenntnis 
erlangt haben. 

§ 4. (1) Bei Verdacht auf das Bestehen einer der 
im § 1 genannten Krankheiten dürfen Bienenvölker 
nicht von ihrem Standort verbracht werden. 

(2) Der Besitzer ist verpflichtet, den Organen der 
Behörde Zutritt zum Bienenstand zu gestatten und 
die Entnahme von Untersuchungsmaterial zu dul-
den. . 

(3) Der Besitzer hat die von d~r Behörde ange­
ordneten Bekämpfungsmaßnahmen auf seine 
Kosten durchzuführen. Kommt er einer solchen 
behördlichen Anordnung nicht nach, so. hat die 
,Behörde die Maßnahmen auf Küsten des Besitzers 
selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. 

§ 5. (1) Die Behörde hat auf Grund der Anzeige 
den Amtstierarzt mit der Erhebung und der Einlei­
tung veterinärpolizeilicher Maßnahmen zu beauf­
tragen. Zur UnterstÜtzung des Amtstierarztes kön­
nen Sachverständige der Bienenzucht herangezo­
gen werden. Solche Sachverständige sind von jeder 
Behörde für ihren Amtsbereich in der notwendigen 
Anzahl nach Anhören der Landwirtschaftskammer 
zu bestellen. 

. (2) . Die Sachverständigen sind von' der Behörde 
auf die gewissenhafte und unbeeinflußte Erfüllung 
der ihnen übertragenen Aufgaben und auf die 
Pflicht zur Verschwiegenheit über die ihnen anläß­
lieh ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Tat­
sachen anzugeloben. Sie sind mit einem amtlichen 
Ausweis zu versehen. Nötigenfalls sind sie zur 
Durchführung der ihnen. zugewiesenen Aufgaben 
berechtigt, die Hilfe von Organen der öffentlichen 
Aufsicht in Anspruch zu nehmen. 

(3) Die Behörde kann beim Vorliegen des Ver­
dachtes auf eine der im § 1 genartnten Krankheiten 
die Sachverständigen unter Leitung und nach den 
Weisungen des Amtstierarzteszu einer Revision 
der in dem Gebiet befindlichen Bienenstände her-

. anziehen. Die Sachverständigen sind in diesem Fall 
berechtigt, aus den Bienenvölkern Untersuchungs­
material zu entnehmen. 

(4) Kann an Ort und Stelle die Krankheit nicht 
festgestellt werden, 50 ist das Untersuchungsmate-
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588 der Beilagen 3 

ria!" an eme der foJgenden Untersuchungsstellen nahmen aufzuheben. Die Seuche ist als erloschen 
einzusenden: zu erklären. 

VeterinärmeClizinische Bundesanstalten, Veterinär­
medizinische Universität, Institut für Bienenkunde 
der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, Institut für 
Bienenkunde in Bad Vöslau. 

(5) Von der Feststellung einer der in § 1 genann­
ten Krankheiten sind der örtlich in Betracht kom­
mende Verband der Bienenzüchter und die Land­
wirtschaftskammer von der Behörde zu verständi­
gen. 

§ 6. (1) Die von ein~r in § 1 genannten Krankhei­
ten befallenen Bienenstände und bis zur Behebung 
des Verdachtes auch die einer solchen Krankheit 
verdächtigen Bienenstände sind durch die Behörde 
mit Bescheid zu sperren. Von dem gesperrten 
Standort dürfen Bienenvölker, Schwärme und 
Königinnen nicht weggebracht werden. 

(2) Bei den ansteckenden Brutkrankheiten und 
der Nosematose dürfen auch die gebrauchten Bie­
nenwohnungen, Imkergeräte, der gesamte Waben­
bau sowie die Bienenprodukte (Wachs, Honig) aus 
dem gesperrten Standort nicht entfernt werden. Sie 
sind so zu verwahren, daß sie fremden Flugbienen 
nicht zugänglich sind. Ungebrauchte Bienenwoh­
nungen sind verschlossen zu halten. 

§ 7. (1) Nach Feststellung einer der im § 1 
genannten Krankheiten hat die Behörde nach den 
Erkenntnissen der veterinärmedizinischen Wissen­
schaft geeignete Heil- und Desinfektionsmaßnah­
men durch Bescheid anzuordnen, ,wobei unter 
besonderer Bedachtnahme auf die Biologie der 
Honigbiene, je nach Seuchenlage und der Gefahr 
der Weiterverbreitung der Seuche, biologische 
Bekämpfungsmethoden zu berücksichtigen sind. 

(2) Erweist sich nach Feststellung der Behörde 
die Krankheit als unheilbar, so hat die Behörde die 
Tötung und schadlose Beseitigung der als unheilbar 
beurteilten Völker mit Bescheid anzuordnen. Bei 
den Brutkrankheiten und der Nosematose ist über­
dies die schadlose Beseitigung der Waben anzuord­
nen. 

§ 8. Die Behörde hat den Amtstierarzt und den 
Sachverständigen zur Nachschau in den befallenen 
Standort zu entsenden. -

§ 9. (1) Wenn innerhalb von zwei Monaten nach 
Durchführung der angeordneten Heil- und Desin­
fektionsverfahren weitere Erkrankungen nicht vor­
gekommen sind, so hat die Schlußrevision zu erfol­
gen. Hiebei ist der befallene Bienenstand auf seinen 
seuchenfreien Zustand zu untersuchen. Mit der 
Schlußrevision ist der Amtstierar'zt von der 
Behörde zu beauftragen, zu seiner Unterstützung 
können Sachverständige herangezogen werden. 

(2) Wird bei der Schlußrevision' der Bienenstand 
als seucheI1frei festgestellt, so sind die Sperrmaß-

(3) Wenn die Schlußrevision in die Zeit nach 
Einwinterung der Bienenvölker fiele, so hat sie erst 
im nächsten Frühjahr nach Beginn des Brutgeschäf­
tes zu erfolgen. 

(4) Nach Durchführung der angeordneten Heil­
und Desinfektionsverfahren kann die Behörde die 
Sperre, zum Zwecke der Wander.ung innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten aufheben. Die 
Schlußrevision hat in diesem Fall nach Beendigung 
der Wanderung zu erfolgen. 

(5) Vom Erlöschen der Seuche hat die Behörde 
jene Stellen zu verständigen, denen sie den Aus­
bruch mitgeteilt hat. 

§ 10., Der Bund hat die Kosten der Untersuchung 
in den im § 5 Abs. 4 genannten Untersuchungs an­
stalten zu tragen. 

§ 11. (1) Die Einfuhr und Durchfuhr von Bienen­
völkern und Bienenschwärmen ist verboten. 

(2) Die Einfuhr von Bienenköniginnen mit höch- "-­
stens 15 Begleitbienen ist mit Bewilligung des Bun­
deskanzlers zulässig. Die Bewilligung darf nur 
unter der Bedingung erteilt werden, daß durch ein 
von einem dazu staatlich ermächtigten Tierarzt des 
Ursprungs- oder Herkunftsstaates ausgestelltes 
Zeugnis die seuchenfreie Herkunft und das Freisein 
von den in § 1 genannten Krankheiten bescheinigt 
wird. Die Bewilligung kann an weitere Bedingun- , 
gen und Auflagen, die geeignet sind, die Einschlep­
pung von Bienenseuchen zu verhindern, geknüpft 
werden. Die Einfuhrsendung unterliegt der veteri­
närbehördlichen Grenzkontrolle. 

§ 12; (1) Wer 
1. die Anzeige gemäß § 3 nicht oder nicht recht­

, zeitig erstattet oder 
2. entgegen § 4 Abs. 2 den von der Behörde ent­

sendeten Organen oder Sachverständigen den 
Zutritt zum Bienenstand verwehrt oder 

3. entgegen § 4 Abs. 1 oder § 6 Bienenvölker 
oder Gegenstände aus dem Standort weg­
bringt oder 

4. entgegen § 11 lebende Bienen einführt, 
begeht, sofern nicht der Tatbestand einer gericht­
lich strafbaren Tat vorliegt, eine Verwaltungsüber­
tretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis 
zu 60 000 S zu bestrafen. 

(2) Geldstrafen fließen dem Bund zu. 

§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf 
seine Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft. 

(2) Die Verordnung betreffend die Abwehr und 
Tilgung der ansteckenden Krankheiten der Bienen, 
BGBI. Nr. 219/1937, ist aufgehoben. 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundeskanzler betraut. 
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